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fßireltitou : ®ri»en.

Iftrtdjetnt je ®mmerätag8 unb Eoftet per ©emefter gr. 6.—, per QaÇr gt. 12.-
3nferate 30 ttt8. per einfpaltige (Soloneljeile, bei größeren Aufträge»

entfpredjettben Stabati.

HttrWf, brit 31. $ebvtt«r 1939.

ÎBudjeufprart) :
Sic fugen: bic Stielt tft eilt 9tartenl)attö,
Sidj fclbec nüev nimmt jebcv auö.

Bau-ßbronik.

SatipolijeHtdie ©croiM»
gimgew öcr ©toöt ßiiridj
mürben am 15. gebruar für
folgenbe ©auprojefte, teil»

weife unter ©ebingungen, er«

teilt: a) ohne ©ebingungen:
1. gr. ®ri8matm, Umbau'ffiutenbergfiraße 10, ßürich 2 ;
2. 9R. SRotter, Umbau ©ihlfelbftrafje 121, 3lbänberung$.
Pläne, ßüridlj 4;. 3. Söroenbräu ßürich 31- ©•/ Umbau
Simmatftrafje 268, ßürich 5; 4. SR. £iItpolb, ©alïon»
anbauten Sulmannftrafje 10, ß. 6 ; b) mit ©ebingungen :

Neubauten unb äujjete Umbauten: 5. ©enoffenfehaft
Ç>anbelëf)ûf, ©efr^âftô^auâ Uraniafttafje 33, ©rroeiterung,
31; 6. ©emetnnüh. ©augenoffenfdjaft ßürich 2, SBohn»

häufer SRorgentalftrafje 21 / Samten rauchfirafje 94, 98,
102, 110, 112, 101, 103, teilroeife Sermeigerung. 3- 2;
7. QmmobillenbanE 31. ®., ©orgartenoffenbaltung ©toder»
ftrafje 50, 3 2 ; 8. SR. Uifer, ßimmeretroerlftattgebäube
©Jibmer/SRibelbabftrafje 2, ©aubeblngungen, SBteberer»

mögung, ß. 2; 9. ©. ©eßegthtt, ©eranbaaufbau ©olb»
brunnenftrafje 51, ß. 3; 10. ffi. SReic^en, 3Bobn» unb
©efchäftShauS mit ©inftiebung ©irmen8botferftra|e 279,
3 3; 11. 31. @turjenegger, ©InfamilienhauS mit @in>

fïiebung grtefenbergftraffe 94, ß. 3; 12. $r. £>eggli,
3Bagenfdjuppen bei ©djaffhauferftrafje 157, ß. 6; 13.
3lHg. SJabrifationSgefeflfchaft ßürich, ©Johnhäufet $ohl»

ftrajjje 333/@gtlftrafje 33, SHMeberermägung, 3lbänberung§»
Pläne, teilmeife ©erroeigerung, ß 4; 14. SR. Ottinger,
Um» unb 3lufbauten SBlnîelriebftrafje 2, ß. 8 ; 15. ©labt
ßürich, ©djulbauë unb Suwhaflen ÏÏRildEj&ucï, 3lbänber»
ungSpiäne, ß. 6; 16. D. ©icîel & S?omp„ SSßohnhäufer
unb ©orgartenoffenbaltung ©labba^ftra^e 41/©ppri»
ftrafje 20, teilroeife ©etroeigeruttg, ß. 7; 17. SR. ©an»
ntnger ©tbüb, Jfjofüberbaäjung unb Umbau ©erfidj.'Sftr.
1533/bei &reujpla& 4, ß. 7; 18. SEßtoe. @. S?ägi'@pörri,
9Bobnbau§ mit 3tutoremifen 3lfplfira^e 110a, ß. 7;
19. ©ejjler ©obmer, Sagerraumanbau föegibadjftr. 58,
ß. 7; 20. SR. ©obmer, Um» unb 3lufbau ©erftdb.-SRr.
576/&ärberftrafje, ß. 8. Qnnere Umbauten: 21. ©tabt
ßürich, Umbau ©elnaufitaffe 9, ß. 1; 22. $. 3Reier,
Umbau ©ternenftrafje 31, ß. 2; 23. ß. £ejj £aßer,
Umbau (aOBirtfe^aft) 3ïcïerftrafje 50, ß. 5; 24. ®r. 2.
oon 9Roo8, Umbau alte ©ecïenbofftrajje 23, ß. 6; 25.
31. fteftenbolj, Umbau #offtr. 104, SBieberetroägung, ß. 7.

fier ©eubau öeS ßfird)er ^auptboljnbofeö. Unter
bem ©orflfc oon ©unbeSpräftbent £>aab fanb auf bem

etbgenöffifdben ©ifenbabnbepartement eine Äonferenj
ftatt, an meldet ©erlreter be§ SRegierungSrateS beë S?an>

ton§ ßürich, be§ ©tabtrateS oon ßürid) «nb ber ®ene<

ralbireïtion ber ©unbeëbabnen mit ben juftänbigen
Dberbeamten jur ©efpreebung be§ ©rojeïteS oon
Sßrofeffor@ull über ben Umbau beS ßürdjer ftaupt»
baljnbofeS teilnahmen. ®er Sßrojeftoerfaffer erläuterte

feine $bee eines fjöthflelegten SopfbafjnhofeS. ®te jicb

baran anfdSjltefjenbe ©iSfuffion führte ju nadhfolgenbem
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Direktion: Senn Hoidinghonfen Erben.

lk-rlchewl je Donnerstags und kostet per Semester Fr. ö.—, per Jahr Fr. 12.-
Inserate 30 Ets. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den AI. Februar 1939.

MchensMch: Sie sagen: die Welt ist ein Narrenhans,
Sich selber aber nimmt jeder ans.

«ailêoM.
Baupolizeiliche Bewilli.

guRge« der Stadt Zürich
wurden am 15. Februar für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: ») ohne Bedingungen:

1. Fr. Erismann. Umbau'Gutenbergstraße 10. Zürich 2 ;
2. M. Rotter. Umbau Sihlfeldstraße 121, Abänderungs-
Pläne. Zürich 4: 3. Löwenbräu Zürich A. G., Umbau
Limmatftraße 268, Zürich 5; 4. R. Hiltpold, Balkon-
anbauten Culmannstraße 10. Z. 6 ; b) mit Bedingungen:
Neubauten und äußere Umbauten: 5. Genossenschaft
Handelshof. Geschäftshaus Uraniastraße 33. Erweiterung,
Z. 1: 6. Gemeinnütz. Baugenostenschaft Zürich 2, Wohn-
Häuser Morgentalstraße 21 / Tannen rauchstraße 94. 98.
102. 110, 112, 101, 103, teilweise Verweigerung. Z. 2;
7. Jmmobiltenbank A. G.. Vorgartenoffenhaltung Stocker-
straße 50. Z 2 ; 8. R. Uiker, Zimmereiwerkstattgebäude
Widmer/Nidelbadstraße 2. Baubedingungen. Wtederer-
wägung. Z. 2; 9. P. Pellegrini. Verandaaufbau Gold-
brunnenstraße 51. Z. 3; 10. E. Reichen, Wohn- und
Geschäftshaus mit Einfriedung Birmensdorferstraße 279,
Z 3; 11. A. Sturzenegger, Einfamilienhaus mit Ein-
friedung Frtesenbergstraße 94, Z. 3; 12. Fr. Hegglt,
Wagenschuppen bei Schaffhauferstraße 157, Z 6; 13.
Allg. Fabrikationsgesellschaft Zürich, Wohnhäuser Hohl-

straße 333/Eglistraße 33, Wtedererwägung, Abänderungs-
Pläne, teilweise Verweigerung, Z 4; 14. R. Ottinger,
Um- und Aufbauten Wtnkelrtedstraße 2, Z. 6 ; 15. Stadt
Zürich. Schulhaus und Turnhallen Milchbuck, Abänder-
ungspläne, Z. 6; 16. O. Bickel K Komp., Wohnhäuser
und Vorgartenossenhaltung Gladbachstraße 41/Spyri-
straße 20. teilweise Verweigerung, Z. 7; 17. M. Ban-
ninger Schütz. Hosüberdochung und Umbau Verfich.-Nr.
1533/bei Kceuzplatz 4. Z. 7; 18. Wwe. E. Kägi-Spörri,
Wohnhaus mit Autoremisen Asylstraße 110a. Z. 7;
19. I. Seßler Bodmer, Lagerraumanbau Hegibachstr. 58,
Z. 7; 20. R. Bodmer, Um- und Aufbau Verfich.-Nr.
576/Färberstraße, Z. 3. Innere Umbauten: 21. Stadt
Zürich, Umbau Selnaustraße 9. Z. 1; 22. H. Meier,
Umbau Sternenstraße 31. Z. 2; 23. I. Heß Haller.
Umbau (Wirtschaft) Ackerstraße 50, Z. 5; 24. Dr. L.

von Moos, Umbau alte Beckenhofstraße 23. Z. 6; 25.
A. Kestenholz. Umbau Hosstr. 104, Wiedererwägung, Z. 7.

Der Neubau des Zürcher Hauptbahnhofes. Unter
dem Vorsitz von Bundespräsident Haab fand auf dem

eidgenössischen Eisenbahndepartement eine Konferenz
statt, an welcher Vertreter des Regterungsrates des Kan-

tons Zürich, des Stadtrates von Zürich und der Gene-

raldirektion der Bundesbahnen mit den zuständigen
Oberbeamten zur Besprechung des Projektes von
Professor Gull über den Umbau des Zürcher Haupt-
bahnhofes teilnahmen. Der Projektverfaster erläuterte

seine Idee eines hochgelegten Kopfbahnhofes. Die sich

daran anschließende Diskussion führte zu nachfolgendem
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Ergebnis: ®ie ©eîietraïbireîtion erflärt fiel) bereit,
bas neue $rojeft, »on beffen planen fie heute jum erften
9Kal Kenntnis erhielt, einer einläßlichen ißrüfnng jit
untergehen, ©ämtliche Konferenjteilnfhwer maren bar»
über einig, baß biefe§ ©tubium bte Durchführung ber
begonnenen prooiforifchen Um» unb ©rmelterungSbaateti
im Çauptbahnhof gütidj in fetner 2Betfe beetnfluffen
joß, ba biefe meber bie AuSführungSmöglichfett beS

fßrojiefteS ©nil noch beti fernem ©ntfdjeib über bie enb--

gültige Söfmtg ber Bürger Sahnhoffrage präjubijteren.

giir Die 20ohnbau=Atttou 1929 in SöSDenSmil
ftnb beim ©emetnberat 953äbenSmtI folgenbe ©uboeniionS»
gefudje eingegangen: 1. Son ber SORieterbaugenoffen»
fchaft SBäbenSmil für ben Sau »on jmei @ed|8=

familienhäufern ju je jmei Sier», jmet ®ret» unb jroei
groeijimmermohnungen im ©efamtanlageroert »on gr.
168,000. AIS fDRletjlnfe finb oorgefehen für bte SSter»

jimmermohnung 960 gr., für bie Dretjimmermohnung
850 gr. unb für bie groeijimmerroohnung 506 gr.
2. Son ber DReuen Saugenoffenfchaft SBäbenS»
mil für ben Sau »on jmet ®oppeletnfamilienhäufern mit
je »1er gimmern nebfi einem fleinen ®achjimmer im
©efamtanlageroert »on 114,000 gr. ®er SlRtetjtnS für
etn $au8 beträgt 1450 gr. ®a ein SWangel an fleinen
unb befonberS billigen SEBoljnungen in ber ©emetnbe un»
beftrettbar nod) befielt, mürben bte Srojefte beiber ©e=

noffenfdjaften oom ©emetnberat in empfehlenbem ©inne
an bie fantonale Saubireftion meltergeiettet. ©leldjjeitig
rourbe befdjloffen, bie angemelbeten SEßohnbauprojefte
burdj unentgeltliche Abtretung »on ca. 25 Aren Sau»
lanb an ber Süelen» unb Sefifiraße, fomie burdj Ser»

jidjt auf bie KanalifationS*Anfchlußgebfihren ebenfalls
aus ©emeinbemitteln finanziell ju unterftüfcen. ®te Seift»

ung ber ©emeinbe beträgt ca. 10—12 Srojent ber
älnlagefoften.

Saulicfje WmroanDlungeu in ßujern. ffier ttnfe
glüget (Anbau) ber g eft h a He iff »oDftänbig nieberge»

legt morben, bis auf ben ^auptturm, ber als roid)ligfter
©tütjpunft be§ SurgcharafterS mittelalterlicher SRomantif

ju gelten hat. Sin ber Abbrudjfiätte Itegt nur noch ein
©eroirr »on ©ejimSbroden, Sorfahfteinen unb »telen

$oljfpltttern »erftreut. — Nebenan am ©eeufer merben
nun audj fdjon gurüftungen für bas neue SootShauS
beS ©eeflubS getroffen. SDRan hat bort eine Sretter»
oerfdjalung aufgeridjtet unb etne Sauhfitte; für Unbe»

fugte gibt eS feinen gutritt, unb bie fßlanfen laffen neu»

gierige Slide nidjt bur<h, aber im alten SootShauS hört
man ©eräufcfje, eS mirb brtnnen aufgeräumt, unb eins,
jmei, brei mirb biefer »ergilbte fpoljfaftcn ebenfalls »er»

fdjrounben fein.

Sûulicheê nuS ßintljal (©laruS). (Korr.) ©In lichter
©trahi bebeutet für bas burch baS leibige Sergfturjge»
fpenft jum geiern oerurteilte Saugemetbe ber Anfauf
»on jirta 500 m' Sobenflädje jur ©rftellung einer Auto»

garage unb SReparaturroerlftätte im Dberennetlinth am
bireften ©Ingang tn bie Klaufenftraße. ®er ®agmen
©nnetlith »erfaufte ben ju gr. 7.—. 2Bte man hört,
foüen noch anberroeitige ©efudje in AuSjidjt flehen, fo
baß baS ®orfbilb eine meitere Sereicherung erfahren
mirb.

©rmeiterung Der ©letgfdjule unD ©teigturnhaHe
itt ©(haffljaufen. ®er ©tabtrat unterbreitet bem ©roßen
©tabtrat eine ©pejialoorlage über bie ©rmetterung ber
©djul» unb ®urnhaKeräumlichfeiten auf ber ©tetg, bie
ben Sebütfniffen längft nicht mehr genügen, ®ie ftabt»
rötliche Sorlage fleht in einem Anbau an bie ®urnhaKe
folgenbe neue SRäume »ot: ©inen SRaum für §anbfer»
tigfettSunterrid)t, jmei SJRaterialräume, jmei Klaffenjim»
mer, ein ArbeitSfchuljtmmer für SORäbdjen, einen 9Raum

für ®urnlehrer unb ©eräte unb bte üblichen ÜJlebenräume.

gm gufamrnenhang mit ber ©rmeiterungSbaute foil audj
bie SfcumhaÜe oerbeffert unb an bie gentralheljunq an»

gefchloffen merben. ®ie Saufofien finb auf gr. 105,000
»er anklagt.

®er ©tabtrat glaubt, baß burch bie Ausführung
biefer Anbaute bie SRaumbebürfnlffe in ber ©teiafd^ule
auf eine SRethe »on gahren hinaus befrtebigt feien. ®urdj
bte Sorlage fei im übrigen nichts präjubijlert unb auf
feinen galt bie fpätere ©rftellung etneS Quartterfdjul-
haufeS oerunmöglid)t. ©tabtfchulrat unb öuartteroeretn
Srelte hätten ber geplanten Söfung ihre guftimmung
erteilt.

äöeitbemerb für Die Ucbetbauung DeS f>ibcli»
arealô in Dlteu. ®aS SretSgericht hat bei 10 einge»

gangenen ©ntroürfen folgenben ©ntfchetb gefällt: 1 SretS
(4000 gr ): @d)äfer & 9iifdh. Ardjiteften, ©hur; 2. g3rel§
(2700 gr.): 9Baiter »on ©unten, Archtteft, Sern; 3.

SreiS (2300 gr.): grit) »on Slteberhäufern, Ar^iteft,
Ölten ; 4. Sretë (2000 gr.): ©ebr. Sßfter, Architeften,
güridh; Anfauf (1000 gr.): g Kienaft, Ar^iteft, Sais»
thai.

®le ©ntroürfe jlnb bis unb mit ©onntag, ben 24.
gebruar in ber Turnhalle beS Sifangfd)ulhaufeS tn Dtten
öffentlich auSgefteKt.

SaulicheS attö ©t. ©aßen. ®er @em ein berat
ber ©tabt ©t. ©aßen bcmiHigte an ben Ausbau beS

KantonSfpitalS etnen Ktebit oon 150,000 granfen.
Außerbem bemilligte er oerfchiebene fletnere Stad)traaS»
frebite jum Subget 1928 im ©efamtbetrag »on 25.270
gr. unb einen Seirag oon 22,000 gr. für ben AuS»
bau beS KanalttetjeS.

Ausbau DtS Kranfenafhl« in üWeujüen (Aargau).
®aS oor etroa 25 gahren in SUienjifen erbaute Kran»
fenafpl für baS Dbermpen» unb ©eetal letbet fdjon
feit gahren an ^Raummangel, ba bie gabt ber Ktanfen
oon gahr ju gahr juninimt. Son ber Afplfommijfion
ift nun ein Sauprojeft genehmigt morben, baS ©r»
roeiterungSbauten im ©efamlfoftenooranfchlag »on
300,000 gr. »orfteht. ÜDRan rechnet babet mit einem

©taatsbeiirag oon 120,000 gr. unb etnem Seitrag ber
bireft tnterefflerten ©emetnben im Setrage oon granfen
116,000. ©obann fteht etn SaufonbS jur Setfügung,
auch bürften freiroiHige ©penben fließen; fo hat u. a.
bte Sanf tn SDRenjiten einen Seittag oon 5000 gr. be»

fchloffen.

gfir et« neues ^opbureau 2Ruralto (ïefftn) fdhroeben

Serhaublungen jroifdhen ber KreiSpoftbireftion unb bem

SRunicipio ÜÖturalto. ®aS gegenmärltge ^oftbureau ent»

fprid|t nicht mehr ben ©rforbetnlffen ber ftarfen @nt»

midlung. @8 mirb geroümfdjt, baß bafelbft audh
fâcher eingerichtet merben, bie auch bequem mären für
foldje, bie fortroährenb ben gug benüßen unb mit bem

Sahnhof ju tun haöen. Auch hie ©Inridjtung einer

®etegrammaufgabefteOe mirb gemünfdht.

Sau eines ©ewerbeßhttlljaufeS in ßaufanne. ®er
©emetnberat Sauf an ne hat etnftimmig etnen Ktebit
»on 810,000 gr. für ben Sau eines ©emerbefdjulhaufe#
guigeheißen.

äBettDewerD für Die ©rmeiterung Des ©reifen'
AfhlS ©t. gofephSfjeint hei ßeul (ABalliS). gu biefem
SGBettbemerb ftnb 22 ©ntroürfe eingereicht morben. ©-'

mürben prämiiert: 1. ißreis (2000 gr.): gofé ©toedlim
Architeft, DReuaafchmil (Safel); 2. ^reis (1200 gr.):
§enri ©roß unb Saul Sournoub, Architeften, Saufanne
unb 9)Rontreuj; 3. ißreis (800 gr.): ©rnft ©toedlin,
Ardhiteft, ArleSheint.

®er SerroaltungSrat ber Anftalt hat etnftimmig t>e»

fchloffen, ben mit bem 1. fßrels bebauten ©ntmurf ber

Must«, fchweiz. Hmà.>Z«iUmg („Meisterdlêj M. 4?

Ergebnis: Dis Generaldirektion erklärt sich bereit,
das neue Projekt, von dessen Plänen sie heute zum ersten
Mal Kenntnis erhielt, einer einläßlichen Prüfung zu
unterziehen. Sämtliche Konferenzteilnehmer waren dar-
über einig, daß dieses Studium die Durchführung der
begonnenen provisorischen Um- und Erweiterungsbauten
im Hauptbahnhof Zürich in keiner Weise beeinflussen
soll, da diese weder die Ausführungsmöglichkeit des

Projektes Gull noch den fernern Entscheid über die end-

gültige Lösung der Zürcher Bahnhoffrage präjudizteren.

Fiir die Wohnbau-Aktton 1929 in WadenSwil
sind beim Gemeinderat Wädenswil folgende Subventions-
gesucheeingegangen: 1.Bonder Mieterbaugenossen-
schaft Wädenswil für den Bau von zwei Sechs-
familienhäusern zu je zwei Vier-, zwei Drei- und zwei
Zweizimmerwohnungen im Gesamtanlagewert von Fr.
168,909. Als Mietzinse sind vorgesehen für die Vier-
zimmerwohnung 360 Fr., für die Dreizimmerwohnung
860 Fr. und für die Zweizimmerwohnung 606 Fr.
2. Von der Neuen Baugenossenschaft Wädens-
wil für den Bau von zwei DoppeletnfamilienHäusern mit
je vier Zimmern nebst einem kleinen Dachzimmer im
Gesamtanlagewert von 114.000 Fr. Der Mietzins für
ein Haus beträgt 1460 Fr. Da ein Mangel an kleinen
und besonders billigen Wohnungen in der Gemeinde un-
bestreitbar noch besteht, wurden die Projekte beider Ge-
nossenschaften vom Gemeinderat in empfehlendem Sinne
an die kantonale Baudirektion weitergeleitet. Gleichzeitig
wurde beschlossen, die angemeldeten Wohnbauprojekte
durch unentgeltliche Abtretung von ca. 25 Aren Bau-
land an der Büelen- und Weststraße, sowie durch Ver-
zicht auf die Kanalisations-Anschlußgebühren ebenfalls
aus Gemeindemitteln finanziell zu unterstützen. Die Leist-

ung der Gemeinde beträgt ca. 10—12 Prozent der
Anlagekosten.

Bauliche Umwandlungen in Luzern. Der linke

Flügel (Anbau) der Festhalte ist vollständig ntederge-
legt worden, bis auf den Hauptturm, der als wichtigster
Stützpunkt des Burgcharakters mittelalterlicher Romantik
zu gelten hat. An der Abbruchstätte liegt nur noch ein
Gewirr von Gesimsbrocken. Vorsatzsteinen und vielen
Holzsplittern verstreut. — Nebenan am Seeufer werden
nun auch schon Zurüstungen für das neue Bootshaus
des Seeklubs getroffen. Man hat dort eine Bretter-
Verschalung aufgerichtet und eine Bauhütte; für Unbe-
fugte gibt es keinen Zutritt, und die Planken lassen neu-

gierige Blicke nicht durch, aber im alten Bootshaus hört
man Geräusche, es wird drinnen aufgeräumt, und eins,
zwei, drei wird dieser vergilbte Holzkasten ebenfalls ver-
schwunden sein.

Bauliches aus Linthal (Glarus). (Korr.) Ein lichter
Strahl bedeutet für das durch das leidige Bergsturzge-
spenft zum Fetern verurteilte Baugewerbe der Ankauf
von zirka 600 Bodenfläche zur Erstellung einer Auto-
garage und Reparaturwerkstätte im Oberennetlinth am
direkten Eingang in die Klausenstraße. Der Tagwen
Ennetlith verkaufte den zu Fr. 7.—. Wie man hört,
sollen noch anderweitige Gesuche in Aussicht stehen, so

daß das Dorsbild eine wettere Bereicherung erfahren
wird.

Erweiterung der Steigschule und Steigturnhalle
in Schaffhausen. Der Stadtrat unterbreitet dem Großen
Stadtrat eine SpezialVorlage über die Erweiterung der
Schul- und Turnhalleräumlichkeiten auf der Steig, die
den Bedürfnissen längst nicht mehr genügen. Die stadt-
rötliche Vorlage steht in einem Anbau an die Turnhalle
folgende neue Räume vor: Einen Raum für Handfer-
tigkeitsunterricht, zwei Materialräume, zwei Klassenzim-
mer, ein Arbeitsschulzimmer für Mädchen, einen Raum

für Turnlehrer und Geräte und die üblichen Nebenräume.

Im Zusammenhang mit der Erweiterungsbaute soll auch
die Turnhalle verbessert und an die Zentralheizung an-
geschlossen werden. Die Baukosten sind auf Fr. 105,000
veranschlagt.

Der Stadtrat glaubt, daß durch die Ausführung
dieser Anbaute die Raumbedücfnisse in der Steigschule
auf eine Reihe von Jahren hinaus befriedigt seien. Durch
die Vorlage sei im übrigen nichts pröjudiziert und auf
keinen Fall die spätere Erstellung eines Quartterschul
Hauses verunmöglicht. Stadtschulrat und Quartterverein
Breite hätten der geplanten Lösung ihre Zustimmung
erteilt.

Wettbewerb für die Ueberbauung des Hübest-
arealS in Ölten. Das Preisgericht hat bei 10 einge-

gangenen Entwürfen folgenden Entscheid gefällt: 1 Preis
(4000 Fr,): Schäfer à Risch. Architekten. Chur; 2. Preis
<2700 Fr): Walter von Gunten. Architekt, Bern; 3.

Preis (2300 Fr.): Fritz von Ntederhäusern. Architekt,
Ölten; 4. Preis <2000 Fr.): Gebr. Pfister, Architekten,
Zürich; Ankauf (1000 Fr.): I Kienast, Architekt, Bals-
thal.

Die Entwürfe sind bis und mit Sonntag, den 24.
Februar in der Turnhalle des Bifangschulhauses in Ölten
öffentlich ausgestellt.

Bauliches ans St. Gallen. Der Gemeinderat
der Stadt St. Gallen bewilligte an den Ausbau des
Kantonsspitals einen Kredit von 160,000 Franken.
Außerdem bewilligte er verschiedene kleinere Nachtrags-
kredite zum Budget 1928 im Gesamtbetrag von 25 270

Fr. und einen Beirag von 22,000 Fr. für den Aus-
bau des Kanalnetzes.

Ausbau des Krankeuasyls in Menziken (Aargau).
Das vor etwa 25 Jahren in Menziken erbaute Kran-
kenasyl für das Oberwynen- und Seetal leidet schon

seit Jahren an Raummangel, da die Zahl der Kranken
von Jahr zu Jahr zunimmt. Von der Asylkommisston
ist nun ein Bauprojekt genehmigt worden, das Er-
weiterungsbauten im Gesamtkostenvoranschlag von
300,000 Fr. vorsieht. Man rechnet dabei mit einem

Staatsbeitrag von 120,000 Fr. und einem Beitrag der
direkt interessierten Gemeinden im Betrage von Franken
116,000, Sodann steht ein Baufonds zur Verfügung,
auch dürften freiwillige Spenden fließen; so hat u. a.
die Bank in Menziken einen Beitrag von 5000 Fr. be-

schloffen.

Für ein neues Postbureau Murnlto (Tessin) schweben

Verhandlungen zwischen der Kretspostdirektion und dem

Municipio Muralto. Das gegenwärtige Postbureau ent-
spricht nicht mehr den Erfordernissen der starken Ent-
Wicklung. Es wird gewünscht, daß daselbst auch Post-
fâcher eingerichtet werden, die auch bequem wären für
solche, die fortwährend den Zug benützen und mit dem

Bahnhof zu tun haben. Auch die Einrichtung einer

Telegrammaufgabestelle wird gewünscht.

Bau eines Gewerbeschulhauses in Lausanne. Der
Gemeinderat Lausanne hat einstimmig einen Kredit
von 810,000 Fr. für den Bau eines Gewerbeschulhauses
gutgeheißen.

Wettbewerb für die Erweiterung des Greisen'
Asyls St. Josephsheim bei Leuk (Wallis). Zu diesem
Wettbewerb sind 22 Entwürfe eingereicht worden. Es
wurden prämiiert: 1. Preis <2000 Fr.): Joso Stoecklin,
Architekt, Neuallschwil (Basel); 2. Preis (1200 Fr.)!
Henri Groß und Paul Bournoud, Architekten, Lausanne
und Montreux; 3. Preis (800 Fr.): Ernst Stoecklin,
Architekt, Arlesheim.

Der Verwaltungsrat der Anstalt hat einstimmig be-

schloffen, den mit dem 1. Preis bedachten Entwurf der
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Ausführung p ©runbe p legen. ®le ®etailpläne follett
unter güljrung nnb Aufjtcht beS KantonSbaumetfterS
ausgearbeitet werben.
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(ît'orrefpon'oenj.)

itber öffenttidjredjUtd&e unb prioatrechtlidje Vauelnfpra>
<hen berrfc^t im allgemeinen otel Unflar^ett. ©S mag pm
SEeil baber fontmen, baß oor ber ©infttbrung beS neuen
QtoUgefe&bucbeS bte Veftimmungen tn ben Vauregle«
menten über gegenjeltige @renj< unb ©ebäubeabftänbe
tn ben meiften Kantonen prioatre^tlidEjer Statur waren ;

baber mußten aüfäUige Anfiänbe burrf) bie richterlichen
Verben entstehen werben.

SBo örtliche ober ïantonale Vauregtemente ober gar
beiberlet fehlten, waren bie geltenben Vorfchriften tn ber
Siegel ntebergelegt tn ben prioatredjtttdjen „Veftimmungen
übet ©renpbftänbe unb ®lenfibarfeiten".

SJtit bem neuen gioilgefe^budj würben burdj bie
fantonalen ©InfübrungSgefeße öie tn ben örtlichen Sau
reglementen ntebergelegten Veftimmungen alle öffentlich
rechtlicher Statur. ®aS will fagen, baß bte Abmlniftratio <

behöröen (©emetnberat, SiegiernngSrat) bte ©ntfehetbungen

p treffen tyaben über $anbbabung unb Auslegung ber
öffentltchrechtlichen Saupoltjetbeftimmungen. ®eSwegen
finb aber nicht alle pcioatrec^tlic^en ©tnfprachen oijne
weitete? gegenjtanbêloS. SJlan beute oor allem an bie
prioaten ®tenfibarfetten, über beten ©Inbaltung ber
prioate p forgen, im Streitfall ber Sticket P entfiel*
ben bat.

@S herrfcht noch otelfacb bte Anficht, burch nachbar-
liehe Vereinbarungen tönne man btnftcbtlich ©renj= unb
©ebäubeabftanb, äufammew unb ^öberbauen ufw. Ab.=

Wasungen treffen, bte oon ben örtlichen ober fantonalen
Saupoltjetbeftimmungcn abweichen; ober bte Veteiligten
glauben, bei ber Vereinigung ber Stechte unb ®lenftbar>
fetten, bte tn ber Siegel mit ber enbgültigen Anlage beS

©tunbbucheS oetbunben ift, müßten unbebtngt alle alten
Vereinbarungen eingetragen werben, auch wenn fie ben
beute gültigen örtlichen ober fantonalen ©efetjen wibet'
fprechen. VetbeS beruht auf Qrrtum. Auch bte Vau*
poltjetbebörben finb an bte öffentltchrechtlichen Veftim=
mungen gebunben ; fie fönnen hur bann Ausnahmen be

willigen, wenn folche grunbfät)ttch in« betreffenben Artitet
oorgefeben finb. ®te Vaupoltjelbebörben fönnen bann
folche Ausnahmen geftatten, müffen es aber ntebi. ©te
»uüjfen bleS auch nicht in lebem etnjelnen $aU unb tn
jebem beliebigen Ausmaß ; fonbern eine jorgfältig arbei
tenbe Sebörbe wirb auch für bte Ausnahmen gewiffe
Slichtltnien auffteHen, bamit jeher Vürger unter gleichen
Vetbältnlffen gleich bebanbelt wirb.

Slachbarredbtltche Vereinbarungen über öffentlicbrechB
Wehe Vaupoltjetoorfchriften haben nur bann Veftanb, wenn
fte lefcteren utcht juwiberlaufen ober wenn fte oon ber
Veböcbe auSbrüclllcb auf Qufebe" b'« bewilligt ftnb. Sie
fönnen wetter geben als bte tn ben Vaureglementen ouf»
gefteüten Veftimmungen. Stebmen wir als praftifcheS
Vetjptel ben Vauabftanb unb ©renjabftanb an. SJtetft
Wirb ein SJtlnbeftgrenpbftanb oon 3 unb 4 m unb bis
ouf etne gewiffe Vauböbe ein SJilnbcftgebäubeabfian a

uon 6 m oorgefchrteben. ®urcb Vereinbarung fann ter
®tenjabftanb beS $aufeS A Heiner gewählt werten,
Wenn bamit ber SJttnbeftgebäubeabftanb gewahrt bleibt.
^aS SlachbarbauS B bat bann einen enlfprechenb größeren
®tenjabftanb etnjubalten. ®atüber btuouS fönnen na<

türltch prioatrubtltch größere ©ebäube* unb ©renpb
ftönbe, Heinere Vaubötjen ufw. oeretnbart werben, als

fte gefehlt^ uorgefdjrieben bepu erlaubt jtnb. Qu be=

achten ift ferner, bafj bie prioatrechtlichen Abmachungen
ben jeweils gültigen öffentltchrechtlichen Vanoor«
fchrtften frd} unterporbnen haben., Söerben ledere im
Sinne einer ©rwetterung (}. V. beS @ebäube= unb @renj<
abftanbeS) ober Vefchränfung (j. V. in ber Vauböbe)
geänbert, fo müffen unter allen Umfiänben, troh feiner*
pltigen Vereinbarungen unb ©tntragungen tn bte öffent*
lieben Vücfjer, bei Sleu= unb Umbauten bte neuen öffenB
licbrcchiltcben Veftimmungen beobachtet werben, auch
wenn baburch ber fpäter Vauenbe gefebäbigt würbe,
Solche QäHe finb nicht auSgefdjloffen, barurn jtitb folche
prioate „gegenfeitige Vereinbarungen, wenn fie oortäufig
nur oon eineir Vertragfchlie^enben auSgenütst werben,
auf bie ®auer manchmal oon jwetfelhaftem aBert.

Ausnahmen oon öffentltchrechtlichen Vorfchriften wirb
man nur als fogenannte V^ooiforien bewilligen, gegen
etne befchetbene VefchluffeS- unb ©meuerungSgebfiljr ;

leitete wirb jebeS Qahr erhoben. ®tefe Vewiüigungen
follten nie länger als auf ein Qabr lauten. Ste wären
jeboch nur bann nicht mehr p erneuern, wenn Unp<
fömmttchfelten ftch geltenb machen. VewiÜigt man Au§=

nahmen ohne foldbe ©tnfdhränfungen, ober bewilligt man
fie als Vwoiforien ohne jebe jetlliche Vefdhränfung, fo
entfteben barauS mit ber Qett geroiffermajjen genehmigte
Vautcn, bie man bann In ähnlichen gätlen fortlaufenb
neu genehmigen muß, 3BaS fann als V^oiforium ge=

nebmigt werben? Kleinere Abweichungen In ber oorge«
fchrtebenen Vauart Oeuerftcherhett), mäpig größere
üoerfdhrettungen ber Vaullnten, als fte nach Vorfchrift
bewilligt ftnb; fletnere ©renpbftänbe für Kletnbauten,
wie j. V. ©artenbäuSdjen, ^übnetftäHe, Autogaragen,
Venjlntanfanlagen n. bergl.

gür bte Abmlnifiratiobebörbe ift eS metft ganj un=

möglich, p wiffen, ob unb was für prioatrechtitche Ver=
elnbarungen burch einen Sîeu= ober Umbau berührt werben.
Sie wirb baher gut tun, bei jebem Vauoorbaben ben
Sfacbbarn etne öffentli^rechttlche unb etne prioatrecht«
Itche Vaumitteilung ppfteUen. SBer ftch &ei einem Sleu=

ober Umbau ^ittftc^tli^ ©renj« unb ©ebäubeabftänben,
neuen ffenftern, Vranbmauem ufw. oerle^t fühlt, mufj,
fofern prioate Abmachungen nicht über bie öffentlich«
rechtlichen Vorfchriften hinausgehen, bei ber pftänbigen
Vaupoltptbcbörbe redbtjettig fcbriftliche unb begrünbete
©Infpractje erbeben. ®iefeS Abrntniftratiooerfabren ift
etnfacber, billiger nnb rafcher als ber richterliche Qn=

ftanjentoeg. 0b öffentliches ober prioateS Siecht tn grage
tommt, ift manchmal ntcht einbeutig, namentlich nicht
bei Veläftigungen, ©tfchütterungen, ©inwirfungen burCb

Siu^, ©erüdje ufw.
Art. 684 3. @. V. heißt: „Qfebermann ift oerpflichtet,

bei ber Ausübung feines ©igentumS, wte namentlich bei

bent Vetrieb etneS ©ewerbeS auf feinem ©rnnbftüCt, fi<h

aller übermäßigen ©tnwirfung auf baS ©igentum beS

Sia^barn p enthalten.
Verboten finb tnSbefonbere alle fdjäbttchen unb nach

DrtSgebrauch nicht gerechtfertigten ©tnwirfungen bnreh
Vauc| ober Siuß, läftige ®ünfte, ßärm ober ©rfchütterung.

Qn ben örtltcben Vaureglementen ftnb folche Vetriebe

manchmal in beftimmten Vaujonen oerboten, tn ben

anbetn nur unter beftimmten Veblngungen pläffig. So
beißt bte bejügltche Veftimmung tn ber Vauorbnung ber

Stabt St. ©allen:
©ewetbliche Anlagen, beren Vetrteb burCb Särm,

Stauch, AuSbünftung oöer fonftwte bte Siachbarfchaft be-

läftigen fönnte, finb in Vaupne IV oerboteen unb tn
ben übrigen 3onen nur juläißg, wenn fte fo eingerichtet
werben, baß Ubelftänbe «ntcht eintreten ober wenigftenS
auf etn SJltnbeftmaß befdbränft werben. ©Ine erteilte
©enehmignng wirb ungültig unb ber Qnbaber einer fol«

à m Mtstv' fchwà Hê«w. .Zàm („MeiftWölatt^ Sft»

Ausführung zu Grunde zu legen. Die Detailpläne sollen
unter Führung und Aufficht des Kantonsbaumeisters
ausgearbeitet werden.

SeffentlichrechMe md vinatreWche
BaneWmche«.

(Korrespondenz.)

Über öffentltchrechtliche undprivatrechllicheBaueinspra-
chen herrscht im allgemeinen viel Unklarheit. Es mag zum
Teil daher kommen, daß vor der Einführung des neuen
Zivilgesetzbuches die Bestimmungen in den Bauregle-
menten über gegenseitige Grenz- und Gebäudeabstände
in den meisten Kantonen privatrechtlicher Natur waren;
daher mußten allfällige Anstünde durch die richterlichen
Behörden entschieden werden.

Wo örtliche oder kantonale Baureglemente oder gar
beiderlei fehlten, waren die geltenden Vorschriften ln der
Regel niedergelegt in den privatrechtltchen „Bestimmungen
über Grenzabstände und Dienftbarkeiten".

Mit dem neuen Zivilgesetzbuch wurden durch die
kantonalen Einfübrungsgesetze die in den örtlichen Bau
reglementen niedergelegten Bestimmungen alle öffentlich-
rechtlicher Natur. Das will sagen, daß die Administrativ
behörven (Gemetnderat, Regierungsral) die Entscheidungen
zu treffen haben über Handhabung und Auslegung der
öffentlichrechtlichen Baupolizetbeftimmungen. Deswegen
sind aber nicht alle privatrechllichen Einsprachen ohne
weiteres gegenstandslos. Man denke vor allem an die
privaten Dienftbarkeiten, über deren Einhaltung der
Private zu sorgen, im Streitfall der Richter zu entschei-
den hat.

Es herrscht noch vielfach die Ansicht, durch nachbar
liche Vereinbarungen könne man hinsichtlich Grenz- und
Gebäudeabstand, Zusammen- und Höherbauen usw. Ab
machungen treffen, die von den örtlichen oder kantonalen
Baupolizetbeftimmungen abweichen; oder die Beteiligten
glauben, bei der Bereinigung der Rechte und Dienstbar-
ketten, die in der Regel mit der endgültigen Anlage des

Grundbuches verbunden ist, müßten unbedingt alle alten
Vereinbarungen eingetragen werden, auch wenn sie den
heute gültigen örtlichen oder kantonalen Gesetzen wider
sprechen. Beides beruht auf Irrtum. Auch die Bau
Polizeibehörden sind an die öffentlichrechtlichen Bestim-
mungen gebunden; sie können Nur dann Ausnahmen be

willigen, wenn solche grundsätzlich im betreffenden Artikel
vorgesehen sind. Die Baupoltzetbehörden können dann
solche Ausnahmen gestatten, müssen es aber nicht. Sie
Müssen dies auch nicht in sedem einzelnen Fall und in
jedem beliebigen Ausmaß; sondern eine sorgfältig arbei
tende Behörde wird auch für die Ausnahmen gewisse
Richtlinien aufstellen, damit jeder Bürger unter gleichen
Verhältnissen gleich behandelt wird.

Nachbarrechtliche Vereinbarungen über öffentlichrecht
kiche Baupoltzetoorschriften haben nur dann Bestand, wenn
ste letzteren nicht zuwiderlaufen oder wenn sie von der
Behörde ausdrücklich auf Zusehen hin bewilligt sind. Ste
können weiter gehen als die in den Baureglementen auf-
gestellten Bestimmungen. Nehmen wir als praktisches
Beispiel den Bauabftand und Grenzabstand an. Meist
wird ein Mtndestgrenzabstand von 3 und 4 m und bis
auf eine gewisse Bauhöhe ein Mtàstgebâudeabstan)
von K m vorgeschrieben. Durch Vereinbarung kann der
àenzabstand des Hauses ^ kleiner gewählt werten.
Wenn damit der Mtndestgebäudeabftand gewahrt bleibn
Das Nachbarhaus 15 hat dann einen entsprechend größeren
Grenzabstand einzuhalten. Darüber hinaus können na-
kürlich prioatochtlich größere Gebäude- und Grenza'o
stände, kleinere Bauhöhen usw. vereinbart werden, als

sie gesetzlich vorgeschrieben bezw. erlaubt sind. Zu be-

achten ist ferner, daß die privatrechtlichen Abmachungen
den jeweils gültigen öffentlichrechtlichen Bauvor-
schriften sich unterzuordnen haben.. Werden letztere im
Sinne einer Erweiterung (z. B. des Gebäude- und Grenz-
abftandeS) oder Beschränkung (z. B. in der Bauhöhe)
geändert, so müssen unter allen Umständen, trotz seiner-
zeitigen Vereinbarungen und Eintragungen in die öffent-
lichen Bücher, bei Neu- und Umbauten die neuen öffent-
lichrechtlichen Bestimmungen beobachtet werden, auch
wenn dadurch der später Bauende geschädigt würde.
Solche Fälle sind nicht ausgeschlossen, darum sind solche

private „gegenseitige Vereinbarungen, wenn ste vorläufig
nur von einem Vertragschließenden ausgenützt werden,
auf die Dauer manchmal von zweifelhaftem Wert.

Ausnahmen von öffentlichrechtlichen Vorschriften wird
man nur als sogenannte Provisorien bewilligen, gegen
eine bescheidene Beschlusses- und Erneuerungsgebühr;
letztere wird jedes Jahr erhoben. Diese Bewilligungen
sollten nie länger als auf ein Jahr lauten. Ste wären
jedoch nur dann nicht mehr zn erneuern, wenn Unzu-
kömmlichketten sich geltend machen. Bewilligt man Aus-
nahmen ohne solche Einschränkungen, oder bewilligt man
sie als Provisorien ohne jede zeitliche Beschränkung, so

entstehen daraus mit der Zeit gewissermaßen genehmigte
Bauten, die man dann in ähnlichen Fällen fortlaufend
neu genehmigen muß. Was kann als Provisorium ge-
nehmigt werden? Kleinere Abweichungen in der vorge-
schrtebenen Bauart (Feuersicherheit), mäßig größere
üoerschreitungen der Baulinten, als sie nach Vorschrift
bewilligt sind; kleinere Grenzabstände für Kletnbauten,
wie z. B. Gartenhäuschen, Hühnerställe, Autogaragen,
Benzintankanlagen u. dergl.

Für die Administrativbehörde ist es meist ganz un-
möglich, zu wissen, ob und was für privatrechtliche Ver-
elnbarungen durch einen Neu- oder Umbau berührt werden.
Sie wird daher gut tun, bei jedem Bauvorhaben den
Nachbarn eine öffentlichrechtltche und eine prioatrecht-
liche Baumitteilung zuzustellen. Wer sich bei einem Neu-
oder Umbau hinsichtlich Grenz« und Gebäudeabständen,
neuen Fenstern, Brandmauern usw. verletzt fühlt, muß,
sofern private Abmachungen nicht über die öffentlich«
rechtlichen Vorschriften hinausgehen, bei der zuständigen
Baupoltzeibehörde rechtzeitig schriftliche und begründete
Einsprache erheben. Dieses Abmtnistrativverfahren ist
einfacher, billiger und rascher als der richterliche In-
stanzenweg. Ob öffentliches oder privates Recht in Frage
kommt, ist manchmal nicht eindeutig, namentlich nicht
bei Belästigungen, Erschütterungen, Einwirkungen durch

Ruß. Gerüche usw.
Art. 684 Z. G. B. heißt: „Jedermann ist verpflichtet,

bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentttch bei

dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich

aller übermäßigen Einwirkung auf das Eigentum des

Nachbarn zu enthalten.
Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach

Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch

Rauch oder Ruß, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung.

In den örtlichen Baureglementen sind solche Betriebe

manchmal in bestimmten Bauzonen verboten, in den

andern nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. So
heißt die bezügliche Bestimmung in der Bauordnung der

Stadt St. Gallen:
Gewerbliche Anlagen, deren Betrieb durch Lärm,

Rauch, Ausdünstung oder sonstwie die Nachbarschaft be-

lästigen könnte, sind in Bauzone IV verboteen und in
den übrigen Zonen nur zulässig, wenn sie so eingerichtet
werden, daß llbelstände «-nicht eintreten oder wenigstens
auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Eine erteilte
Genehmigung wird ungültig und der Inhaber einer sol-


	Bau-Chronik

